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Jahrgang 2025 Ausgegeben am 22.12.2025

9. Verordnung: Hundeabgabe

Verordnung der Gemeindevertretung der Gemeinde
Ubersaxen tber die Hundeabgabe

Aufgrund des 8§ 16 Abs. 1 Z. 11 und § 17 Abs. 3 Z. 2 Finanzausgleichsgesetz 2017, wird gemé&R
Gemeindevertretungsbeschluss vom 17.12.2025 nachstehende Verordnung erlassen:

81
Abgabepflicht

(1) Wer im Gemeindegebiet von Ubersaxen einen tiber 3 Monate alten Hund halt, hat an die Gemeinde
Ubersaxen eine Hundeabgabe zu entrichten. Abgabepflichtig ist der jeweilige Halter des Hundes.

§2
Hohe und Falligkeit der Hundeabgabe

(1) Die Hohe der Hundeabgabe wird mit 103,00 € je gehaltenem Hund festgesetzt; fiir Kampfhunde
gilt eine Geblihr von 365 € je gehaltenem Hund.

(2) Die Hundeabgabe ist im vollen Jahresbetrag zu entrichten und jeweils am 31. Marz féllig. Wird
ein steuerpflichtiger Hund im Zeitraum 01.04. bis 31.10. eines Kalenderjahres angeschafft, so ist der volle
Jahreshetrag innert vier Wochen nach dem Tag der Anschaffung, féllig. Fur Hunde, die im Zeitraum 31.10.
bis 31.12. angeschafft werden, wird keine Abgabe fur das laufende Kalenderjahr eingehoben. Wird ein
Hund wahrend des Jahres abgeschafft, ist er abhandengekommen oder verendet, so erlischt die
Abgabepflicht, sofern sie nicht bereits vorgeschrieben wurde. Die bereits entrichtete Hundeabgabe wird
nicht riickerstattet.

(3) Wer einen Hund in Pflege halt, hat die Hundeabgabe zu entrichten, wenn er nicht nachweist, dass
flr den Hund bereits in einer anderen Gemeinde eine Hundeabgabe eingehoben wird. Bei einem Wechsel
des Halters oder bei Beschaffung eines neuen Hundes anstelle des verendeten oder getdteten Hundes oder
bei einem Zuzug des Halters aus einer anderen Gemeinde, wird eine im laufenden Jahre bereits entrichtete
Abgabe angerechnet. Ein allenfalls sich hierbei ergebender Uberschuss wird nicht zuriickgezahlt.

§3
Abgabenbefreiung

(1) Von der Hundeabgabepflicht sind ausgenommen:

a) Wachhunde; das sind speziell fir diesen Zweck geeignete und abgerichtete Hunde, die zur
Bewachung eines wachbedurftigen Objektes (insbesondere landwirtschaftliche, gewerbliche oder
industrielle Betriebe und Wohnobjekte) gehalten werden. Ein Wohnobjekt ist dann wachbedirftig,
wenn es so abgelegen ist, dass im Umkreis von 300 Meter kein ganzjahrig bewohntes
Nachbarobjekt vorhanden ist oder es nicht ganzjéhrig tber eine PKW-Zufahrtsmaglichkeit verfigt.

b) Assistenzhunde von Menschen mit Behinderungen, das sind Blindenfiihrhunde, Servicehunde und
Signalhunde nach MaRgabe des § 39a des Bundesbehindertengesetzes, sowie den Richtlinien fir
Assistenzhunde des Bundesministeriums fiir Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz.
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c) Hunde bei Absolvierung eines Sachkundenachweises fur das Folgejahr der erfolgreichen
Absolvierung der Priifung (Anreizsystem mit Hundefiihrerschein).

d) Rettungshunde (Suchhunde), die eine Rettungshundepriifung erfolgreich absolviert haben und in
einer Rettungsorganisation nachweislich eingesetzt werden.

e) Hunde im Dienst des Bundes, des Landes und der Gemeinde.

f) Hunde, die in Auslibung eines Berufes oder Erwerbes gehalten werden (z.B. Therapiehunde), wenn
sie als solche ausgebildet und regelmaRig zum Einsatz gebracht werden.

(2) Eine Befreiung von der Hundeabgabe kann jeweils nur auf schriftlichen Antrag des Hundehalters
erfolgen.

§4
Meldepflicht

(1) Jeder Hundehalter, der im Gebiet der Gemeinde Ubersaxen einen Hund halt, oder fiir langer als
einen Monat in Pflege nimmt, hat dies langstens innerhalb von vier Wochen beim Gemeindeamt
Zwischenwasser zu melden.

(2) Neugeborene Hunde sind spétestens nach Ablauf des dritten Lebensmonates zu melden. Wurde
ein Hund verédufRert, ist er verendet oder sonst abhandengekommen, ist dies unverziglich vom Halter zu
melden.

85
Hundemarken

(1) Fiir jeden Hund, dessen Haltung abgabepflichtig ist, wird von der Gemeinde Ubersaxen eine
Erkennungsmarke mit Nummer versehen an den Hundehalter ausgehandigt. Diese Erkennungsmarke muss
vom angemeldeten Hund getragen werden. Hunde, die ohne Erkennungsmarke angetroffen werden, kann
die Gemeinde durch ihre Beauftragten einfangen und auf Kosten des Hundebesitzers in Verwahrung
nehmen.

§6
Auskunftspflicht

(1) Jeder Grundstuickseigentiimer oder dessen Stellvertreter ist verpflichtet, dem Birgermeister oder
dem von ihm beauftragten Organ auf Befragen uber die auf seinem Grundstiick gehaltenen Hunde und
deren Halter wahrheitsgemafR Auskunft zu geben. Ebenso hat jeder Haushaltsvorstand und Betriebsinhaber
und jeder Hundehalter die Pflicht zur wahrheitsgemaRen Auskunft tiber die Hundehaltung im Haushalt oder
Betrieb.

87
Inkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am 01.01.2026 in Kraft.

Der Burgermeister:
Manfred Vogt

Unterzeichner Gemeinde Ubersaxen

\“{:.E DS.E-J.?S
Qﬁ& 'qto Datum 2025-12-22T13:46:38+01:00

Dieses Dokument wurde amtssigniert.
Informationen zur Prifung der
Prifinformation | elektronischen Signatur und des
Ausdrucks finden Sie unter
AMTSSIGNATUR http://uebersaxen.at/amtssignatur

www.ris.bka.gv.at




	Gemeinde  Übersaxen

		2025-12-22T13:46:38+0100
	Gemeinde Übersaxen
	Informationen zur Pr<FC>fung finden Sie unter http://www.signaturpruefung.gv.at




